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Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 109 BGG entscheiden die Abteilungen in Dreierbesetzung bei Einstimmigkeit
über Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden (Abs. 2 lit. a). Der Entscheid
wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid
verwiesen werden (Abs. 3).

E. 2.1
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist einzig die Frage, ob die Verlängerung der
Untersuchungshaft um weitere zwei Monate, d.h. bis zum 6. Mai 2008, rechtmässig war.
Auf sämtliche Vorbringen, die damit nichts zu tun haben, kann von vornherein nicht
eingetreten werden.

Im Übrigen ist fraglich, ob die Beschwerde - soweit der Beschwerdeführer zumindest
sinngemäss die Verletzung von Grundrechten rügt - den Begründungsanforderungen von
Art. 106 Abs. 2 BGG genügt. Dies kann jedoch offen bleiben, da sie jedenfalls unbegründet
ist.

E. 2.2
Die Vorinstanz hat sich zu den wesentlichen Einwänden des Beschwerdeführers geäussert.
Sie nimmt (E. 2.2) an, der Beschwerdeführer habe angesichts seiner einschlägigen
Vorstrafen und der mutmasslichen mehrfachen Tatbegehung mit einer empfindlichen
Freiheitsstrafe zu rechnen und beurteilt die Haft - in Übereinstimmung mit dem Haftrichter
- als noch verhältnismässig. Sie würdigt sodann (E. 2.3) eingehend das psychiatrische
Gutachten, worin der Beschwerdeführer als impulsiv, irrational und wenig berechenbar
beschrieben wird, und kommt zum Schluss, bei ihm bestehe eine gewisse
Fremdgefährlichkeit; diese könne durch mildere Ersatzmassnahmen nach § 18quater StPO
/ZG nicht gebannt werden. Die Vorinstanz äussert sich (E. 2.4.3) sodann zum Einwand der
Verletzung des Beschleunigungsgebots und erwägt, jedenfalls liege hier keine so schwere
Verfahrensverzögerung vor, dass die Untersuchungshaft als nicht mehr rechtmässig zu
beurteilen wäre. Dabei berücksichtigt die Vorinstanz das teilweise querulatorische,
widersprüchliche und verfahrensverzögernde Verhalten des Beschwerdeführers.

Die Erwägungen der Vorinstanz, auf die verwiesen werden kann ( Art. 109 Abs. 3 BGG ),
verletzen kein Bundesrecht.

E. 2.3
Anzumerken bleibt Folgendes: Die Vorinstanz erwägt (E. 2.4.3 S. 9), es sei zu erwarten,
dass ein Haftfall trotz teilweise widersprüchlichen und verfahrensverzögernden Verhaltens
des Beschwerdeführers beförderlich vorangetrieben werde. Ob der Untersuchungsrichter
diesem Erfordernis im vorliegenden Fall vollumfänglich gerecht geworden sei, möge man



füglich in Frage stellen. Dem ist ebenfalls beizupflichten. Die dem Beschwerdeführer
vorgeworfenen Taten sind nicht komplex. Damit erscheint die Untersuchungshaft von heute
gut 16 Monaten - auch wenn man dem genannten Verhalten des Beschwerdeführers
Rechnung trägt - als lange. Der Staatsanwalt ist sich dessen offenbar bewusst. Wie er in
seiner Stellungnahme vom 19. März 2008 an die Vorinstanz (S. 5 Ziff. 7) darlegt, ist er
bemüht, das Strafverfahren so rasch als möglich abzuschliessen und die ausstehende
Schlusseinvernahme umgehend nach Rückkehr des amtlichen Verteidigers aus den Ferien
durchzuführen. Darauf ist der Staatsanwalt zu behaften. Da das Untersuchungsverfahren
lange gedauert hat, wird auch eine besonders beförderliche Ansetzung der erstinstanzlichen
Gerichtsverhandlung erforderlich sein (vgl. Urteil 1B_295/2007 vom 22. Januar 2008 E.
2.3).

Es ist davon auszugehen, dass das erstinstanzliche Gericht dem Rechnung tragen wird. Die
Ansetzung einer Frist - wie vom Beschwerdeführer verlangt -, bis zu der die erstinstanzliche
Verhandlung durchgeführt sein muss, rechtfertigt sich unter den gegebenen Umständen
noch nicht.

E. 3
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf überhaupt eingetreten
werden kann.

Auf die Erhebung von Kosten wird verzichtet ( Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ).

Der Beschwerdeführer verlangt für die Replik eine Entschädigung von Fr. 680.--. Eine
solche ist ihm schon deshalb nicht zuzusprechen, weil er unterliegt ( Art. 68 Abs. 1 und 2
BGG ). Überdies ist er im vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren nicht anwaltlich
vertreten. Auch aus diesem Grund stünde ihm keine Entschädigung zu ( BGE 133 III 439 E.
4 S. 446, mit Hinweis).
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